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Überblick der Leistungen

Brillenversicherung 1

Die Versicherungsprämien enthalten die gesetzliche Versicherungssteuer von 
zurzeit 11 %.

Absicherung Beschädigung
(Unfall-, Bruch-, Sturz-, Flüssigkeitsschaden)	

Absicherung Diebstahl
(Einbruch, Raub, einfacher Diebstahl, Taschendiebstahl)	

Absicherung Verlust
(Verlust, Liegenlassen, Vergessen)	

Reparatur oder Austauschservice
in einer eyes + more Filiale innerhalb der Bundesrepublik Deutschland	

Vertragslaufzeit: 24 Monate,
endet automatisch auch ohne Kündigung	

Selbstbehalt bei Beschädigung	
Selbstbehalt bei Diebstahl oder Verlust	
in Prozent (%) vom unrabattierten Verkaufspreis der Brille	

20 %

30 %

eyes + more Brillenversicherung Österreich Mai 2025



Versicherungsbedingungen 
Allgemeine Versicherungsbedingungen

Diese Versicherungsbedingungen werden ergänzt durch die beigefügten Informa-
tionen zum Datenschutz und die Allgemeinen Vertragsinformationen. Das Produkt-
informationsblatt gibt Ihnen einen Überblick über die Leistungen und Ihre Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag.

1. Begriffsbestimmungen

Die im Folgenden definierten Begriffe sind später im Text kursiv geschrieben.

Mindestlaufzeit > 24 Monate, beginnend mit dem Tag, an dem wir, unbeschadet 
Ihrer Pflicht zur Zahlung des ersten Beitrags, Ihren Antrag annehmen.
Ausfall > Produktions-, Konstruktions- oder Materialfehler, die wenigstens zu einer 
Funktionsstörung der Brille führen.
Anspruch > Geltendmachung von Leistungen aus dieser Versicherung durch Sie. 
Beitrag > Der Betrag, dessen Zahlung als Gegenleistung für die Ansprüche und 
Leistungen aus der Versicherung an uns vereinbart ist.
Beschädigung/ beschädigt > Wenn eine plötzliche oder unvorhersehbare  
äußere Einwirkung, einschließlich Herunterfallen, Feuer oder Kontakt mit  
jeglicher Art von Flüssigkeiten, verursacht, dass die Brille zerstört wird oder nicht mehr  
bestimmungsgemäß benutzt werden kann.
Brille > Die auf Ihrem Versicherungsschein bezeichnete Einstärken- oder Gleitsicht-
brille, welche bei Abschluss registriert wird.
Mutwillige Beschädigung > Absichtliche Beschädigung der Brille durch einen  
unberechtigten Dritten.
Schadenfall > Ein Ausfall, eine Beschädigung, ein Diebstahl oder Verlust der 
Brille. Selbstbehalt > Der Betrag, der gemäß Abschnitt 8 bei jedem anerkannten  
Schadenfall von Ihnen selbst getragen wird.
Sie/ Ihr > Der Kunde, der 18 Jahre oder älter ist, seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in Österreich hat und dessen Name auf dem Versicherungsschein 
genannt ist.
Wir/ Uns/ Unser > meint Chubb European Group SE, Direktion für Österreich.

2. Deckungsumfang

Versichert ist eine Beschädigung der versicherten Brille, wenn der Schaden  
plötzlich oder unvorhergesehen eingetreten ist. Unter Schaden wird auch Verlust 
oder Diebstahl der versicherten Brillen verstanden.

Es besteht während der Wirksamkeit Ihres Vertrages weltweit Versicherungsschutz 
nach Maßgabe dieser Versicherungsbedingungen für Ihre versicherte Brille, sofern 
Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben.
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3. Ausschlüsse

Unter dieser Versicherung besteht kein Versicherungsschutz:

a)	für Schäden durch normale Abnutzung bzw. Verschleiß, die nicht auf einem  
plötzlichen unvorhersehbaren Ereignis beruhen;

b)	für Schäden, Verlust oder Diebstahl während der Reparatur,  
Reinigung oder Verarbeitung;

c)	wenn der Schaden und/oder die Kosten aus einem Wartungsvertrag,  
einem Garantieplan, einem (Liefer-) Vertrag oder einer Krankenversicherung  
wiederhergestellt werden können;

d)	wenn der Versicherte vorsätzlich oder leichtfertig den Schaden verursacht hat;
e)	für Reinigungskosten, normale Wartung und Einstellung;
f)	 Reparatur und/oder Ersatz der Brille außerhalb der eyes + more Firmenkette;
g)	für Folgeschäden jeglicher Art (z. B. Körperverletzung durch Glasbruch,  

Einkommensausfall aufgrund der Unmöglichkeit der Verwendung der  
versicherten Brille wegen Diebstahls usw.).

Sofern der Versicherungsschutz, eine Versicherungsleistung oder eine Schaden- 
zahlung aus diesem Versicherungsvertrag gegen UN-Resolutionen oder Handels- 
oder Wirtschaftssanktionen, Gesetze oder Anordnungen der EU, des Vereinigten 
Königreiches, Österreichs oder den USA verstößt, ist diese Deckung, Versicherungs-
leistung oder Schadenzahlung nichtig und kann infolgedessen nicht erbracht werden.

4. Beginn, Laufzeit und Beendigung der Versicherung

a)	Die Versicherung beginnt an dem Tag, der auf dem Versicherungsschein 
angegeben ist, frühestens aber mit Erhalt der Brille.

b)	Der Versicherungsnehmer muss die Prämie inklusive Versicherungssteuer 
im Voraus in einer österreichischen eyes + more Niederlassung entrichten.

c)	Die Versicherung endet automatisch zwei Jahre nach Beginn dieses 
Versicherungsvertrages.

d)	Diese Versicherung endet mit sofortiger Wirkung, sobald die versicherte 
Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht mehr in 
Österreich hat.

5. Allgemeine Pflichten des Versicherten

a)	Der Versicherte ist verpflichtet, alle angemessenen Vorsorgemaßnahmen zu 
treffen und Sorgfalt walten zu lassen, um die Brille gegen versehentliche oder 
mutwillige Beschädigung zu schützen und die Brille in einem jederzeit  
angemessenen Zustand zu erhalten.

b)	Wir sind nicht zur Leistung nach dieser Versicherung verpflichtet, wenn Sie 
vorsätzlich die Beschädigung, den Diebstahl oder Ausfall Ihrer Brille  
herbeiführen. Führen Sie die Beschädigung oder den Diebstahl Ihrer Brille grob 
fahrlässig herbei, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere  
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
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6. Der Schadenfall

6.1 Beim Eintritt eines Schadensfalls haben Sie folgende Obliegenheiten:

a)	Sie müssen jeden Anspruch gegen uns in einer österreichischen eyes + more 
Niederlassung, möglichst in der Niederlassung, in der die Brille gekauft wurde, 
und gegen Vorlage des Versicherungsscheins melden. Sollte die versicherte 
Brille gestohlen worden sein, informieren Sie uns bitte unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von 48 Stunden nach der Entdeckung des Diebstahls. Melden Sie 
jede mutwillige Beschädigung durch Dritte oder jeden Diebstahl innerhalb von 
48 Stunden nach Entdeckung der Polizei oder der zuständigen Behörde, und 
legen Sie uns für die Geltendmachung Ihres Anspruchs die Nachweise und 
Belege, z.B. einen Polizeibericht, vor.

b)	mit dem Versicherer angemessen zu kooperieren und alle Informationen zur 
Bearbeitung des Schadens zur Verfügung zu stellen.

c)	Meldung an eyes + more oder den Versicherer sobald die verloren gegangene 
oder vermisste Brille gefunden wurde.

d)	an der Rückforderung von Dritten mitzuwirken, möglicherweise durch die  
Übertragung von Ansprüchen.

e) �Ebenso sind Sie verpflichtet, die beschädigte Brille an eyes + more oder den 
Versicherer auszuhändigen.

6.2 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

a)	Kommt der Versicherte einer oder mehreren Verpflichtungen aus dem Abschnitt 
5 und 6 nicht nach, kann der Versicherer die Leistung um den Schaden  
reduzieren, den er dadurch erleidet.

b)	Ein Zahlungsanspruch erlischt, wenn die versicherte Person eine oder mehrere 
Verpflichtungen mit der Absicht, den Versicherer in die Irre zu führen, nicht  
einhält, es sei denn, die Irreführung rechtfertigt keinen Rechtsverlust.

7. Leistungen im Schadenfall

a)	Die Entschädigung für den Schaden wird nur über eyes + more in Sachwerten 
geleistet. Für die Risiken Beschädigung, Diebstahl und Verlust besteht kein 
Anspruch auf Geldleistung.

b)	Der Wert der versicherten Brille entspricht dem auf der Rechnung angegebenen 
unrabattierten Kaufbetrag.

c)	Im Schadensfall werden die Kosten für die fachgerechte Reparatur der  
versicherten Brille, mit Teilen desselben Typs und gleicher Qualität und mit 
Gläsern desselben Typs, soweit möglich, mit Teilen des jeweiligen Herstellers er-
stattet.

d)	Bei Verlust oder Diebstahl und wenn die Reparaturkosten den Kaufpreis der  
versicherten Brille übersteigen, wird die versicherte Brille durch eine neue Bril-
le des gleichen Typs und der gleichen Qualität mit Gläsern des gleichen Typs  
ersetzt.
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8. Selbstbehalt

Der Selbstbehalt beträgt bei Beschädigung 20 % des unrabattierten Verkaufpreises 
der Brille und bei Verlust oder Diebstahl 30 % des unrabattierten Verkaufpreises der 
Brille.

Die Erstattung erfolgt erst, nachdem der Versicherte den Selbstbehalt an eyes + more 
gezahlt hat.

9. Gerichtsstand

9.1	Der Gerichtsstand für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns ist 
Wien. Sie sind ein Verbraucher (natürliche Person), ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Sprengel Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

9.2	Sie sind ein Verbraucher (natürliche Person), müssen Klagen aus dem  
Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts oder den Ort Ihrer Beschäftigung zuständig ist. Sie sind ein  
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder 
Ihrer Niederlassung.

9.3	Liegt Ihr Wohnsitz, Sitz oder Ihre Niederlassung in einem Staat außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz, ist der 
Gerichtstand wiederum Wien.
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Datenschutzhinweis

Der Versicherer verwendet personenbezogene Daten für die Ausstellung und  
Verwaltung von Versicherungen, einschließlich der Bearbeitung im Zusammenhang 
damit anfallender Schadenfälle. Diese Daten umfassen grundlegende Kontakt- 
informationen,wie beispielsweise Namen, Adressen und die Nummer der Versiche-
rungspolicen, können aber auch ausführlichere Angaben zu einer Person (beispiels-
weise Alter, Gesundheitszustand, Angaben zu Ihren Vermögenswerten,bisherige 
Schadenfälle) beinhalten, sofern diese Angaben für das vom Versicherer versicher-
te Risiko, die vom Versicherer zur Verfügung gestellten Leistungen oder für einen  
gemeldeten Schadenfall relevant sind.

Der Versicherer ist Teil eines globalen Konzerns und daher können personen- 
bezogenen Daten u. U. an Konzernunternehmen in anderen Ländern weitergegeben
werden, sofern dies für den im Rahmen der Polizze gewährten Versicherungsschutz 
oder für Zwecke der Datenspeicherung erforderlich ist. Der Versicherer nimmt auch 
eine Reihe zuverlässiger Dienstleister in Anspruch, die vorbehaltlich seiner Weisungen 
und Kontrolle ebenfalls Zugriff auf personenbezogenen Daten haben.

Privatpersonen haben im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten 
eine Reihe von Rechten, einschließlich des Auskunftsrechts und unter bestimmten  
Umständen, des Rechts auf Löschung.

Dieser Abschnitt ist eine gekürzte Erklärung, wie der Versicherer personenbezogener 
Daten nutzt. Weitere Informationen sind in der ungekürzten Fassung der Rahmen-
datenschutzrichtlinie des Versicherers unter
https://www.chubb.com/at-de/data- protection.aspx zu finden.
Die Rahmendatenschutzrichtlinie kann auch jederzeit über die E-Mail-Adresse  
dataprotectionoffice.europe@chubb.com angefordert werden.
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1.   Informationen zum Versicherer

1.1 Anschrift
Chubb European Group SE  
Direktion für Österreich Kärntner Ring 5-7
1010 Wien
T + 43171093550
F + 4317109520  
infoAT@chubb.com 
chubb.com/at

Firmenbuch Nr. FN 241268g
Handelsgericht Wien
DVR-Nr. 2111276

1.2 Hauptsitz der Gesellschaft
Chubb European Group SE
La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord,
92400 Courbevoie, Frankreich
Registrierungsnummer 450 327 374 RCS Nanterre

1.3 Rechtsform:
Societas Europaea (SE)

1.4 Gesetzlicher Vertreter
Gesetzlicher Vertreter der Chubb European Group SE,  
Direktion für Österreich, ist der Hauptbevollmächtigte Mag. Michael Martinek, 
Wien.

1.5 Hauptgeschäftstätigkeit
Betrieb sämtlicher Sparten der Sach- und Personenversicherung (nicht aber 
Lebens- und substitutive Krankenversicherungen), Geschäft der Rückversicherung 
und Vertrieb von Versicherung aller Art.

1.6 Zuständige Aufsichtsbehörde
Die Chubb European Group SE hat ein voll eingezahltes Aktienkapital von 
896.176.662 € und unterliegt der Zulassung und Aufsicht der „Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) 4“, Place de Budapest, CS 92459, 75436 
PARIS CEDEX 09, sowie in Österreich zusätzlich den Regularien der Finanz-
marktaufsicht (FMA) zur Ausübung der Geschäftstätigkeit, welche sich von den 
französischen Regularien unterscheiden können.
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2.   Informationen zum Vermittler
Eyes + more Österreich GmbH, Shopping City Süd / Galerie 246,  
2334 Vösendorf, Österreich ist Vermittler in Nebentätigkeit gemäß § 137 (3)  
Gewerbeordnung (GewO) in Verbindung mit § 137a GewO.

3.   Informationen zu den versicherten Leistungen

3.1 Wesentliche Merkmale/Rechtsgrundlage
Grundlage des Versicherungsvertrages sind Ihr Antrag (sofern vorhanden), die 
Versicherungsbedingungen, Ihre Versicherungspolizze sowie das jeweils gültige 
Versicherungsvertragsgesetz.

3.2 Kosten und Zahlungsweise
Mit Ausnahme der in der Versicherungspolizze genannten Prämie (inkl.  
gesetzlicher Versicherungssteuer) sind von Ihnen keine weiteren Kosten für den  
Vertragsabschluss und den Versicherungsschutz zu tragen.

Die Prämie ist gemäß der in der Versicherungspolizze aufgeführten Zahlungs-
weise von Ihnen zu leisten.

3.2.1 Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem  
Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der Aufforderung zur  
Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht  
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der  
Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an  
gerichtlich geltend gemacht wird.

3.2.2   Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
uns nach Ablauf der Frist des Abschnitts 3.2.1 noch nicht gezahlt, so ist der  
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der  
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein  
Verschulden verhindert war (§ 38 VersVG).

 
3.3 Gültigkeitsdauer

Diese Versicherungsbedingungen können von uns für neue, nicht jedoch für  
bestehende Verträge jederzeit geändert werden.

4.   Informationen zum Vertrag

4.1 Zustandekommen Ihres Vertrages
Der Vertrag ist durch die Annahme Ihres Antrags durch uns zustande gekom-
men. Beginn des Vertrages und Ihres Versicherungsschutzes ist der in der  
Versicherungspolizze genannte Tag, frühestens aber der Zeitpunkt des  
Eingangs der versicherten Brille bei Ihnen.
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4.2 Belehrung über das gesetzliche Rücktrittsrecht

Gesetzliches Rücktrittsrecht für Verträge die ab dem 01.08.2022 geschlossen  
werden:

a)	Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten.

b)	Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des  
Versicherungsvertrages (= Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein),  
jedoch nicht, bevor Sie den Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen 
einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung 
und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben.

c)	Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: 
Chubb European Group SE 
Direktion für Österreich
Kärntner Ring 5-7
1010 Wien
T +431 710 9355 0
F +43 1 710 9520
infoAT@chubb.com 

Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Rücktrittserklärung vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. Die Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in 
den Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters gelangt.

d)	Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und 
Ihre künftigen Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer 
bereits Deckung gewährt, so gebührt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende 
Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den Versicherer geleistet haben, die über 
diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen der Versicherer ohne Abzüge zurück-
zuzahlen.

e)	Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versiche-
rungsschein einschließlich dieser Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten  
haben, es sei denn, diese Belehrung wäre derart fehlerhaft, dass sie Ihnen die 
Möglichkeit nimmt, Ihr Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen 
wie bei zutreffender Belehrung auszuüben.
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4.3 Laufzeit und Kündigungsbedingungen 
Der Vertrag läuft für 24 Monate.

4.4 Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht. Neben anderen Gesetzen 
enthält insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) zahlreiche 
Regelungen, die für den Versicherungsvertrag maßgeblich sind. Diese  
Bestimmungen werden unmittelbar in Kraft gesetzt. Die vorliegenden Versiche-
rungsbedingungen wurden durch Annahme des Antrags als Vertragsgrundlage 
vereinbart und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

4.5 Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch. Jegliche Kommunikation erfolgt ausschließlich 
in deutscher Sprache.

 
5.	 Beschwerdemöglichkeiten

Wir sind immer Ihre erste Anlaufstelle, wenn Sie mit irgendetwas nicht zufrieden 
sind. Wir setzen alles daran, Fehler zu beheben. Schreiben Sie uns:

Chubb European Group SE Direktion für Österreich Beschwerden
Kärntner Ring 5-7
1010 Wien
Telefon: + 43 1 710935545
E-Mail: Yourfeedback.at@chubb.com

5.1	Beschwerdestelle über Versicherungsunternehmen im Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Abteilung III/3 
Stubenring 1, 1010 Wien 
Telefon: + 43/1/71100/862501 oder 862504 
E-Mail: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at 

5.2 Informations- und Beschwerdestelle des Verbandes der Versicherungs- 
unternehmen Österreichs (VVO) 
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)  
Schwarzenbergplatz 7 
1030 Wien 

Link zum Onlineformular: 
http://www.vvo.at/vvo.nsf/sysPages/Informations_Beschwerdestelle.html  
E-Mail: vvo@vvo.at

5.3	Rechtsweg
	 Auch wenn Sie die oben genannten Beschwerdestellen oder die EU-Kommission 

einschalten, haben Sie das Recht, den Rechtsweg zu beschreiten.

eyes + more Brillenversicherung Österreich Mai 2025



Brillenversicherung 11

Über Chubb

Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen 
in 54 Ländern bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen 
und Unternehmen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen sowie Rück- und 
Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und 
Dienstleistungsangebot, seine breiten Vertriebskapazitäten, seine außergewöhnliche 
Finanzkraft und seine weltweit ansässigen lokalen Niederlassungen aus. Die Mutter-
gesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert 
und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb beschäftigt weltweit etwa 40.000 
Mitarbeitende. 

Weitere Informationen auf www.chubb.com

Chubb in Österreich 

Chubb in Österreich bietet als etablierter Industrie- und Personenversicherer am 
österreichischen Markt maßgeschneiderte Versicherungslösungen für die Industrie 
und mittelständische Unternehmen. Basis des Geschäftserfolges sind hohe lokale 
Servicestandards und Flexibilität, die globale Präsenz, hohe Zeichnungskapazitäten 
sowie die wirtschaftliche Stabilität eines international führenden Versicherers.

Die Chubb European Group SE, Direktion Österreich, bzw. deren Mutterhaus, die 
Chubb Euroean Group SE, mit Sitz in Paris, ist Teil der Chubb Group unter dem 
Holdingdach der Chubb Limited, mit Sitz in Zürich, die an der New York Stock  
Ex-change (NYSE) börsennotiert ist. Folglich unterliegt Chubb in Österreich,  
zusätzlich zu den Sanktionen der EU, der UN sowie nationaler Beschränkungen, 
gewissen US-amerikanischen Gesetzen und Bestimmungen, die es ihr möglicher-
weise untersagen, bestimmten natürlichen oder juristischen Personen Versiche-
rungsschutz zu gewähren oder Zahlungen an diese zu leisten bzw. bestimmte Arten 
von Aktivitäten im Zusammenhang mit bestimmten Ländern wie dem Iran, Syrien, 
Nordkorea, Nordsudan und der Krim zu versichern.

Nähere Informationen zu Chubb in Österreich finden Sie unter chubb.com/at.

Chubb European Group SE ist ein Unternehmen, das den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des französischen 
Versicherungsgesetzes unterliegt, eingetragen unter der Registrierungsnummer 450 327 374 RCS Nanterre, 
eingetragener Sitz: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankreich. 
Die Chubb European Group SE hat ein voll eingezahltes Aktienkapital von € 896.176.662,-- und unterliegt der 
Zulassung und Aufsicht der „Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4“, Place de Budapest, CS 
92459, 75436 PARIS CEDEX 09  sowie in Österreich zusätzlich den Regularien der Finanzmarktaufsicht (FMA) 
zur Ausübung der Geschäftstätigkeit, welche sich von den französischen Regularien unterscheiden können.
Direktion für Österreich, Firmenbuchnummer FN 241268g Handelsgericht Wien, Hauptbevollmächtigter: Mag. 
Michael Martinek, UID-Nr.: ATU 61835214. 
Zahlungen von Versicherungsnehmer: Bank of America Europe DAC; Ireland; IBAN IE89BOFA99006208523357; 
BIC BOFAIE3XVAM
Sonstige Zahlungen: Bank of America Europe DAC; Ireland; IBAN IE81BOFA99006208523307: BIC BOFAIE3XVAM
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